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Weihnachtsgruß 2023

Liebe Mitbürgerinnen undMitbürger,

in den letzten Monaten erschien es den meisten von uns so, als würde unsere
Welt einfach nicht mehr zur Ruhe kommen können. Kriege und Terroranschläge
bestimmen die Schlagzeilen ebenso wie die damit verbundenen weltweiten
Flüchtlingsbewegungen oder auch die Auswirkungen des Klimawandels und
wirtschaftliche Schwierigkeiten.

Dabei weisen die Weihnachtsgeschichte mit dem zentralen Element der Her
bergssuche sowie die Sorgen und Ängste unserer aktuellen Zeit, bei denen wir
einen positiven Ausgang ebenfalls noch ersuchen, erstaunlicherweise starke
Parallelen auf.

Lassen Sie uns das bevorstehende Weihnachtsfest daher dazu nutzen, um ein Stück weit innezuhalten und uns
bewusst zu machen, dass unsere Gesellschaft Herausforderungen nur dann überstehen kann, wenn wir weiter
hin gegenseitig füreinander einstehen und trotz eigener Sorgen und Ängste auch den Blick auf unsere Mitmen
schen nicht vergessen.

In unserem Landkreis Bayreuth sind wir im vergangenen Jahr mit den politischen Entscheidungsgremien, mit
den Bürgerinnen und Bürgern sowie meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diesen Weg des Miteinanders
gegangen. Und dadurch können wir am Ende dieses Jahres auch einen dankbaren Blick auf die vergangenen
Monate werfen. So konnten wir wichtige Schritte in sozialen, umwelt- und klimaschutztechnischen, aber auch in
baulichen Bereichen vorankommen.

Ein herzliches Dankeschön möchte ich daher an alle richten, die sich zum Wohle unseres Landkreises und seiner
Bürgerinnen und Bürger tatkräftig eingesetzt haben. Besonders danke ich den politischen Gremien des Land
kreises und unserer Städte, Märkte und Gemeinden, den Kirchen und caritativen Verbänden sowie unseren
sozialen, kulturellen und sportlichen Vereinen und Institutionen. Hier gilt mein Dank vor allem den vielen ehren
amtlich Engagierten, die das gesamte Jahr über für ein gutes Miteinander innerhalb unserer Gesellschaft sor
gen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Weihnachtsgeschichte ist aufgeschlagen und gilt heute wie damals: Durch das Weihnachtsfest wird uns
gerade in Zeiten der Verunsicherung, der Zweifel und Sorgen Mut und Hoffnung geschenkt. Lassen Sie uns daher
gemeinsam mit Zuversicht und positiven Gedanken in die Zukunft gehen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien frohe und gesegnete Weihnachten und für das neue Jahr
alles erdenklich Gute.

Ihr

Florian Wiedemann
Landrat
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Haushaltssatzung der Juragruppe,
Zweckverband Wasserversorgung,

Pegnitz, Landkreis Bayreuth,
für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund der §§ 21, 23 der Verbandssat
zung und Art. 41 Abs. l und 2 des Gesetzes
über kommunale Zusammenarbeit und
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt
die Juragruppe folgende Haushaltssat
zung:.

$1
Der Wirtschaftsplan für das Haushalts
jahr 2024 wird

im Erfolgsplan in den
Erträgen auf
und in den
Aufwendungen auf

und

im Vermögensplan
in den Einnahmen
und Ausgaben auf
festgesetzt.

5.202.000,00€

5.268.000,00€

9.934.000,00€

$2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen
wird zur Finanzierung der Ausgaben
im Vermögensplan auf 3.500.000,00€
festgesetzt.

$3
Verpflichtungsermächtigungen im Ver
mögensplan werden nicht festgesetzt.

$4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite
zur rechtzeitigen Leistung vonAusgaben
nach dem Wirtschaftsplan
wird auf 5.000.000,00€
festgesetzt.

Inhalt:
Weihnachtsgruß
Haushaltssatzung des Schulverbandes Mistelgau
Glashütten, Landkreis Bayreuth, für das Haushaltsjahr
2023
Haushaltssatzung der Juragruppe, Zweckverband Was
serversorgung, Pegnitz, Landkreis Bayreuth, für das Haus
haltsjahr 2024
Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Abwasserbe
seitigung Truppachtal, Landkreis Bayreuth, für das Haus
haltsjahr 2023
Dritte Satzung zur Änderung der Wasserabgabesatzung
(WAS) des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der
Juragruppe
Sechste Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebüh
rensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGSWAS) des
Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Juragruppe
Neuerlass der Entschädigungssatzung für den Zweckver
band zurWasserversorgung der Haager Gruppe
Neuerlass einer Verbandssatzung des Zweckverbandes
zur Wasserversorgung der Haager Gruppe
Erste Satzung zurÄnderung der Beitrags- und Gebühren
satzung zur Entwässerungssatzung des Zweckverbandes
zur Abwasserbeseitigung Truppachtal
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesat
zung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Sey
bothenreutherGruppe (BGS/WAS)
Zweite Satzung zur Änderung der Satzung für die öffentli
che Wasserversorgungseinrichtung des Zweckverbandes
zur Wasserversorgung der Seybothenreuther Gruppe
(Wasserabgabesatzung-WAS-)
Vierte Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des
Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Seybothen
reuther Gruppe
Aufgebot eines Sparkassenbuches
Erste Satzung zur Änderung der Allgemeinen Vorschrift
im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1370/2007) des Landkreises Bayreuth über die Festset
zung des Deutschlandtickets einschließlich Ermüßi
gungsticket als Höchstlarif

$5
Weitere Festsetzungen werden nicht vor
genommen.

$6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Ja
nuar 2024 in Kraft.

Pegnitz, 7. Dezember 2023
Juragruppe
ZweckverbandWasserversorgung
Thümmler
Vorsitzender

Die Haushaltssatzung samt ihren Anla
gen liegt bis zur nächsten amtlichen Be
kanntmachung einer Haushaltssatzung
in der Geschäftsstelle des Zweckverban
des zur Wasserversorgung der Juragrup
pe, Zum Dianafelsen 1, 91257 Pegnitz, zur
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Mistelgau
Glashütten, Landkreis Bayreuth,

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des Art. 9 des Bayerischen
Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG)
in Verbindung mit Art. 40 ff. des Gesetzes
über die kommunale Zusammenarbeit
(KommZG) sowie der Art. 63 ff. der Ge
meindeordung (GO) erlässt der Schulver
band folgende Haushaltssatzung:

Für die Berechnung der Verwaltungs
umlage des Schulverbandes wird die
maßgebende Schülerzahl nach dem
Stand vom 1.10.2022 auf 199 Ver
bandsschüler festgesetzt.

Die Verwaltungsumlage wird je Ver
bandsschüler auf 1.651,4271 € festge
setzt.

$1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit
festgesetzt;

erschließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 412.990,00€

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 61.385,00€ ab.

$2
Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen sind
nicht vorgesehen.

$3
Verpflichtungsermächtigungen im Ver
mögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

$4
1. Verwaltungsumlage

Der durch sonstige Einnahmen nicht
gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Fi
nanzierung von Ausgaben im Verwal
tungshaushalt wird für das Haushalts
jahr 2023 auf 328.634,00 € festgesetzt
und nach der Zahl der Verbandsschü
ler auf die Mitglieder des Schulver
bandes umgelegt.

2. Investitionsumlage

Der durch sonstige Einnahmen nicht
gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Fi
nanzierung von Ausgaben im Vermö
genshaushalt wird für das Haushalts
jahr 2023 auf 44.180,00 € festgesetzt
und nach der Zahl der Verbandsschü
ler auf die Mitglieder des Schulver
bandes umgelegt.

Für die Berechnung der Investitions
umlage des Schulverbandes wird die
maßgebende Schülerzahl nach dem
Stand vom 1.10.2022 auf 199 Ver
bandsschüler festgesetzt.

Die Investitionsumlage wird je Ver
bandsschüler auf222,01 € festgesetzt.

$5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
nach dem Haushaltsplan wird auf
58.800,00 € festgesetzt.

$6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem1.Ja
nuar 2023 in Kraft.

Mistelgau, 5. Dezember 2023
SchulverbandMistelgau-Glashütten
Karl Lappe
Schulverbandsvorsitzender

Die Haushaltssatzung samt ihren Anla
gen liegt bis zur nächsten amtlichen Be
kanntmachung einer Haushaltssatzung
in der Geschäftsstelle der Verwaltungsge
meinschaft Mistelgau, Bahnhofstraße 35,
95490 Mistelgau, während der allgemei
nen Geschäftsstunden zur öffentlichen
Einsichtnahme aus.

Haushaltssatzung des Zweckverbandes
zur Abwasserbeseitigung Truppachtal,

Landkreis Bayreuth,
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der $$ 17- 19 der Verbandssat
zung und der Art. 40 ff. des Gesetzes über
die kommunale Zusammenarbeit
(KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff.
der Gemeindeordnung (GO) erlässt der
Zweckverband folgende Haushaltssat
zung:

$1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit
festgesetzt;
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erschließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 799. 708,00 €

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 439.426,00€ ab.

$2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen
für Investitionen und' Investitionsförde
rungsmaßnahmen wird auf 0,00 € festge
setzt.

$3
Verpflichtungsermächtigungen im Ver
mögenshaushalt werden nicht festge
setzt.

$4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
nach dem Haushaltsplan wird auf
126.000,00 festgesetzt.

$5
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar
2023 in Kraft.

Mistelgau, 4. Dezember 2023
Zweckverband zur
Abwasserbeseitigung Truppachtal
Karl Lappe
Vorsitzender

Die Haushaltssatzung samt ihren Anla
gen liegt bis zur nächsten amtlichen Be
kanntmachung einer Haushaltssatzung
in der Geschäftsstelle der Verwaltungsge
meinschaft Mistelgau, Bahnhofstraße 35,
95490 Mistelgau, während der allgemei
nen Geschäftsstunden zur öffentlichen
Einsichtnahme aus.

Dritte Satzung zur Änderung der Was
serabgabesatzung (WAS) des Zweckver
bandes zur Wasserversorgung der Jura
gruppe

Die Verbandsversammlung des Zweck
verbandes zur Wasserversorgung der
Juragruppe hat in ihrer Sitzung am
1.12.2023 die Dritte Satzung zur Ande
rung der Wasserabgabesatzung beschlos
sen. Die Satzung ist genehmigungsfrei.

Sie wird nachstehend gern. Art. 24 Abs. 1
des Gesetzes über die kommunale Zusam
menarbeit - KommZG - (BayRS 2020-6-1-
I) bekannt gemacht.

Bayreuth, 12. Dezember 2023
Landratsamt
Böcher
Regierungsrat

Dritte Satzung zur Änderung
für die öffentliche

Wasserversorgungseinrichtung
(Wasserabgabesatzung -WAS-)

der Juragruppe,
ZweckverbandWasserversorgung

vom 16.12.2020,
in Kraft getreten am 1.1.2021

Die Juragruppe, Zweckverband zur Was
serversorgung, erlässt aufgrund von Art.
26, Art. 34 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes über
die kommunale Zusammenarbeit
(KommZG) i. d. F. der Bekanntmachung
vom 20. Juni 1994 (GVBI. S. 555; 1995 S. 98,
BayRS 2020-6-1-I), zuletzt geändert durch
Art. 9 a Abs. 5 des Gesetzes vom 22. De
zember 2015 (GVBI. S. 458) und Art. 23,
Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 der Gemeinde
ordnung (GO) i. d. F. der Bekanntma
chung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796,
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch
Art. 17 a Abs. 2 des Gesetzes vom 13. De
zember 2016 (GVBI. S. 335) folgende

3. Änderungssatzung

$1

Die Wasserabgabesatzung - WAS - der
Juragruppe, Zweckverband zur Wasser
versorgung, vom 16.12.2020, in Kraft
getreten am 1.1.2021 (Amtsblatt des Land
kreises Bayreuth Nr. 37 vom 21.12.2020) in
der zweiten Satzung zur Änderung der
Wasserabgabesatzung vom 12.12.2022
(Amtsblatt des Landkreises Bayreuth Nr.
35 vom 22.12.2022) wird wie folgt geän
dert:

§ 19
Wasserzähler

(1) 'Der Wasserzähler ist Eigentum der
Juragruppe Zweckverband Wasser
versorgung. 'Die Lieferung, Aufstel
lung, technische Überwachung, Un
terhaltung, Auswechslung und Ent
fernung der Wasserzähler sind Aufga
be der Juragruppe Zweckverband
Wasserversorgung; sie bestimmt auch
Art, Zahl und Größe der Wasserzähler
sowie ihren Aufstellungsort. 'Bei der
Aufstellung hat die Juragruppe
Zweckverband Wasserversorgung so
zu verfahren, dass eine einwandfreie
Messung gewährleistet ist; sie hat den
Grundstückseigentümer zuvor anzu
hören und seine berechtigten Interes
sen zu wahren.

(2) 'Die Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung, ist verpflichtet, auf
Verlangen des Grundstückseigentü
mers die Wasserzähler zu verlegen,
wenn dies ohne Beeinträchtigungen
einer einwandfreien Messung mög
lich ist. 'Die Juragruppe Zweckver
band Wasserversorgung kann die
Verlegung davon abhängig machen,
dass der Grundstückseigentümer sich
verpflichtet, die Kosten zu überneh
men.

(3) 'Der Grundstückseigentümer haftet

für das Abhandenkommen und die
Beschädigung der Wasserzähler,
soweit ihn hieran ein Verschulden
trifft. 'Er hat den Verlust, Beschädi
gungen und Störungen dieser Ein
richtungen der Juragruppe Zweck
verband Wasserversorgung unverzüg
lich mitzuteilen. 'Er ist verpflichtet, sie
vor Abwasser, Schmutz- und Grund
wasser sowie vor Frost zu schützen.

(4) 'Die Wasserzähler werden von einem
Beauftragten der Juragruppe Zweck
verband Wasserversorgung möglichst
in gleichen Zeitabständen oder auf
Verlangen der Juragruppe Zweckver
band Wasserversorgung vom Grund
stückseigentümer selbst abgelesen.
'Dieser hat dafür zu sorgen, dass die
Wasserzähler leicht zugänglich sind.

$2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1.1.2024 in Kraft.

Pegnitz, 1. Dezember 2023
Juragruppe,
ZweckverbandWasserversorgung
Thümmler
Verbandsvorsitzender

Sechste Satzung zur Änderung der
Beitrags- und Gebührensatzung zur
Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) des
Zweckverbandes zur Wasserversorgung
derJuragruppe

Die Verbandsversammlung des Zweck
verbandes zur Wasserversorgung der
Juragruppe hat in ihrer Sitzung am
1.12.2023 die Sechste Änderung der Bei
trags- und Gebührensatzung zur Wasser
abgabesatzung beschlossen. Die Satzung
ist genehmigungsfrei.

Sie wird nachstehend gern. Art. 24 Abs. 1
des Gesetzes über die kommunale Zusam
menarbeit - KommZG - (BayRS 2020-6-1-
I) bekannt gemacht.

Bayreuth, 12. Dezember 2023
Landratsamt
Böcher
Regierungsrat

Sechste Satzung zur Änderung der
Beitrags- und Gebührensatzung zur

Wasserabgabesatzung der Juragruppe,
ZweckverbandWasserversorgung

vom 8.12.2011

Die Juragruppe, Zweckverband zur Was
serversorgung, erlässt aufgrund von Art.
26, Art. 34 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes über
die kommunale Zusammenarbeit
(KommZG) i. d. F. der Bekanntmachung
vom 20. Juni 1994 (GVBI. S. 555; 1995 S. 98,
BayRS 2020-6-1-1),zuletzt geändert durch
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Art. 9 a Abs. 5 des Gesetzes vom 22. De
zember 2015 (GVBl. S. 458) und Art. 23,
Art. 24 Abs. 1 Nm. 1 und 2 der Gemeinde
ordnung (GO) i. d. F. der Bekanntma
chung vom 22. August 1998 (GVBI. S. 796,
BayRS 2020-1-1-D), zuletzt geändert durch
Art. 1 7 a Abs. 2 des Gesetzes vom 13. De
zember 2016 (GVBI. S. 335) folgende

6. Änderungssatzung

$1

Die Beitrags- und Gebührensatzung -
BGS- WAS - der Juragruppe, Zweckver
band zur Wasserversorgung, vom
8.12.2011, in Kraft getreten am 1.1.2012
(Amtsblatt des Landkreises Bayreuth Nr.
26 vom 19.12.2011) in der fünften Satzung
zur Änderung der Wasserabgabesatzung
vom 1.9.2023 (Amtsblatt des Landkreises
Bayreuth Nr. 20 vom 11.9.2023) wird wie
folgt geändert:

$13
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

( 1) Der Verbrauch wird jährlich abge
rechnet. Die Grund- und Verbrauchs
gebühr wird einen Monat nach Be
kanntgabe des Gebührenbescheides
fällig.

(2) Auf die Gebührenschuld sind zum
15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. jeden Jah
res Vorauszahlungen in Höhe eines
Viertels der Jahresabrechnung des
Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche
Vorjahresabrechnung, setzt die Jura
gruppe, Zweckverband Wasserversor
gung, die Höhe der Vorauszahlungen
unter Schätzung des Jahresgesamt
verbrauches fest.

(3) Der Gebührenschuldner ist zu Teil
zahlungen nicht berechtigt.

$2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1.1.2024 in Kraft.

Pegnitz, 1. Dezember 2023
Juragruppe,
ZweckverbandWasserversorgung
Thümmler
Vorsitzender

Neuerlass der Entschädigungssatzung
für den Zweckverband zur Wasserver
sorgungderHaagerGruppe

Die Verbandsversammlung des Zweck
verbandes zur Wasserversorgung der
Haager Gruppe hat in ihrer Sitzung am
28.11.2023 einen Neuerlass derEntschädi
gungssatzung ab 1.1.2023 beschlossen.
Die Satzung ist genehmigungsfrei.

Sie wird nachstehend gern. Art. 24 Abs. 1
des Gesetzes über die kommunale Zusam-

menarbeit -KommZG- (BayRS 2020-6-1-I)
bekannt gemacht.

Bayreuth, 13. Dezember 2023
Landratsamt
Böcher
Regierungsrat

Entschädigungssatzung für den Zweck
verband zur Wasserversorgung der
HaagerGruppe

Der Zweckverband zur Wasserversor
gung der Haager Gruppe erlässt auf
Grund derArt. 26 und Art. 30 des Gesetzes
über die kommunale Zusammenarbeit
(KommZG) und den Art. 20a, Art. 23 und
32 der Gemeindeordnung für den Frei
staat Bayern (GO) folgende

Satzung:

$1
Entschädigungsberechtigte

Der Verbandsvorsitzende und die übrigen
Mitglieder der Verbandsversammlung
werden für die Teilnahme an Sitzungen
und für die sonstige mit ihrem Amt ver
bundene Tätigkeit nach Maßgabe dieser
Satzung entschädigt. Entsprechendes gilt
für Stellvertreter/innen, sofern ein Vertre
tungsfall vorliegt.

$2
Entschädigung der Verbandsräte

(1) Die bestellten Verbandsräte erhalten
aus Anlass ihrer Teilnahme an den
Sitzungen der Verbandsversammlung
und ihrer Ausschüsse ein Sitzungs
geld in Höhe von 10,- € je Sitzung,
wenn sie nachweislich der Anwesen
heitsliste als Mitglied des Gremiums
an der Sitzung teilgenommen haben
(§ 11 Abs. 3 der Verbandssatzung).

Angestellte und Arbeiter erhalten
außerdem den ihnen nachweislich
entstandenen Verdienstausfall er
setzt; selbständig Tätige erhalten
stattdessen eine pauschalierte Ver
dienstausfallentschädigung. Die
Entschädigung bedarf eines Antrages.
Soweit Sitzungen in der Zeit nach
19.00 Uhr oder an Samstagen, Sonnta
gen oder gesetzlichen Feiertagen
stattfinden, wird für selbständig Täti
ge keine Verdienstausfallentschädi
gung gewährt. Die Höhe der in Satz 1
und 2 genannten Entschädigung setzt
die Verbandsversammlung fest.

(2) Im Übrigen gilt § 11 Abs. 2 der Ver
bandssatzung.

(3) Bei der elektronischen Ladung und
der Nutzung des Ratsinformations
systems erhalten die ehrenamtlichen
Verbandsräte einen Pauschalbetrag
von 5,- / Sitzung zur Entschädigung
der Kosten im Zusammenhang mit
der Nutzung der elektronisch über-

mittelten Ladung incl. Unterlagen.

(4) Die in $2 festgesetzten Entschädigun
gen werden zum Jahresende in einer
Summe gezahlt.

$3
Aufwandsentschädigung

für den Verbandsvorsitzenden
und seinen Stellvertreter

(1) Der Verbandsvorsitzende erhält für
seine Tätigkeit eine Aufwandsent
schädigung, ebenso der Stellvertreter
nach dem Maße seiner besonderen
Inanspruchnahme.

(2) Die Aufwandsentschädigung für den
Verbandsvorsitzenden beträgt 150 €
monatlich. Es wird eine Jahresson
derzahlung von 600,-€ zuzüglich einer
Steigerung von 70 % aus 1/12 der
Aufwandsentschädigung gewährt.
Die Aufwandsentschädigung für den
stellv. Zweckverbandsvorsitzenden
beträgt im Vertretungsfall 5,- €/ Tag,
max.150,-€/monatlich.

(3) Die Aufwandsentschädigungen nach
Abs. 2 nehmen an den allgemeinen
Besoldungserhöhungen teil.

(4) Die in$3 festgesetzten Entschädigun
gen werden zum Monatsende, die
Jahressonderzahlung zum Jahresen
de gezahlt.

$4
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1.
Januar 2023 in Kraft. Die bisher geltende
Entschädigungssatzung vom 31.8.2005
tritt außer Kraft.

Creußen, 29. November2023
Bernd Kasel
Zweckverbandsvorsitzender

Neuerlass einer Verbandssatzung des
Zweckverbandes zurWasserversorgung
der HaagerGruppe

Die Verbandsversammlung des Zweck
verbandes zur Wasserversorgung der
Haager Gruppe hat am 28.11.2023 eine
neue Verbandssatzung beschlossen. Die
Satzung wurde mit Schreiben des Land
ratsamtes Bayreuth vom 12.12.2023 gern.
Art. 20 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die
kommunale Zusammenarbeit -Komm7ZG
(BayRS 2020-6-1-I) rechtsaufsichtlich
genehmigt.

Die Satzung sowie die rechtsaufsichtliche
Genehmigung werden nachstehend gern.
Art. 24 Abs. 1 KommZG bekannt gemacht.

Bayreuth, 13. Dezember 2023
Landratsamt
Böcher
Regierungsrat
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Vollzug des Gesetzes überdie kommuna
leZusammenarbeit (KommaZG);
Verbandssatzung des Zweckverbandes
zurWasserversorgungderHaagerGrup
pe

Die Verbandssatzung bedarf gern. Art. 20
des Gesetzes überdie kommunaleZusam
menarbeit - KommZG-derGenehmigung
derAufsichtsbehörde.

Die von der Verbandsversammlung des
Zweckverbandes zur Wasserversorgung
der Haager Gruppe neu beschlossene
Verbandssatzung wird hiermit gern. Art.
20 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die
kommunale Zusammenarbeit - KommZG
- (BayRS 2020-6-1-D)

rechtsaufsichtlich genehmigt.

Böcher
Regierungsrat

Verbandssatzung des Zweckverbandes
zurWasserversorgung
der "Haager Gruppe"

Der Zweckverband zur Wasserversor
gung der Haager Gruppe, erlässt auf
Grund Art. 19, 34 und 44 des Gesetzes
über die kommunale Zusammenarbeit
KommZG -, BayRS 2020-6-1-I, folgende
Verbandssatzung vom 29.11.2023.

I. Allgemeine Vorschriften

$1
Rechtsstellung

(1) Der Zweckverband führt den Namen
"Zweckverband zur Wasserversor
gung der Haager Gruppe". Er ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts.

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in
Haag.

$2
Verbandsmitglieder

(1) Verbandsmitglieder sind die Gemein
deHaagunddie StadtCreußen.

(2) Andere Gemeinden und Zweckver
bände können dem Zweckverband
beitreten. Der Zweckverband kann in
jedem Einzelfall die Bedingungen für
die Aufnahme festsetzen. Der Beitritt
bedarfeines schriftlichenAntrags des
aufnahmewilligen neuen Mitglieds,
einer Änderung der Verbandssatzung
und der Genehmigung derRechtsauf
sicht beim Landratsamt Bayreuth
(Aufsichtsbehörde gern. Art. 20
KommZG).

Zweckverbandes umfasst das Gebiet
des Ortsteils Großweiglareuth der
Stadt Creußen undderOrtsteile Haag
undGosenderGemeindeHaag.

(2) Die Anwesen Nr. 4,5,6,7, im Ortsteil
Culmberg, Gemeinde Haag, werden
unter Zugrundelegung einer Sonder
vereinbarungmit aufgenommen.

$3
Versorgungsgebiet

(räumlicherWirkungsbereich)

(1) Der räumliche Wirkungsbereich des

$ 4
Aufgaben des Zweckverbandes
und der Verbandsmitglieder

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe,
eine gemeinsame Wasserversor
gungsanlage einschließlich der Orts
netze für den in $ 3 genannten räumli
chen Wirkungsbereich herzustellen,
zu betreiben und zu unterhalten und
im Bedarfsfall zu erweitern, sowie die
Abgabe vonTrink- und Brauchwasser
entsprechend den einschlägigenDIN
Vorschriften an die Endabnehmer
innerhalb des in § 3 Abs. 1 genannten
Versorgungsgebietes im Rahmen der
technischen und wirtschaftlichen
Möglichkeiten zu gewährleisten. Der
Zweckverband übernimmt die vor
handenen Anlageteile der Verbands
mitglieder, soweit sie für die Zweck
verbandsanlage verwendbar und
erforderlichsind.

(2) Nach Maßgabe seiner vorhandenen
Kapazitäten kann der Zweckverband
auch Dritte (Gemeinden, Gemeinde
verbände und Zweckverbände) und
Bereiche von Mitgliedern, die bisher
nicht zum Versorgungsgebiet des
Zweckverbandes gehören, mit Trink
und Brauchwasser versorgen, soweit
dadurch die vorrangigen Interessen
der Verbandsmitglieder nicht beein
trächtigt werden. Hierzu sindWasser
lieferungsverträge abzuschließen
bzw. Regelungen in den interkommu
nalenVerträgen zu treffen.

(3) Der Zweckverband ist gemeinnützig
im Sinne des Steuerrechts und erfüllt
seine Aufgabe ohne Gewinnerzie
lungsabsicht. Etwaige Überschüsse
aus Nebengeschäften (Wasserliefe
rung an Dritte, Bau und Installatio
nen von Anschlüssen, etc.) sind zur
Finanzierung der Aufgaben nach
Absatz 1 zuverwenden.

(4) Die Rechte und Pflichten sowie die
Befugnisse der Verbandsmitglieder
aus der übertragenen Aufgabe gehen
aufdenZweckverbandüber.

(5) Die Befugnis, Satzungen und Verord
nungen zu erlassen, geht auf den
Zweckverband über.

(6) Die Aufgabe des Zweckverbandes
nach Abs. 1 beinhaltet auch die Ver
sorgung mit Löschwasser. Die für den
Feuerschutz eingebauten Anlageteile
erhalten die Verbandsmitglieder auf
ihre Kosten gebrauchsfähig.

(7) Die Verbandsmitglieder gestatten
dem Zweckverband, soweit keine
Konzessionsabgabe erhobenwird, die
kostenlose Benutzung ihrer öffentli
chen Verkehrsräume und der sonsti
gen ihrem Verfügungsrecht unterlie
genden Grundstücke, soweit dies für
die übertragene Aufgabe erforderlich
ist. Werden von den Verbandsmitglie
dern Grundstücke veräußert, aufoder
in denen sich Anlageteile des Zweck
verbandes befinden, so sorgen die
Verbandsmitglieder in Absprache mit
dem Zweckverband für die dingliche
SicherungdieserAnlageteile.

(8) Die nach Abs. 1 übertragene Aufgabe
erstreckt sich auf alle damit unmittel
bar und mittelbar zusammenhängen
den Tätigkeiten und Maßnahmen
einschließlich der Bewirtschaftung
der Zweckverbandseigenen Grund
stücke und Gebäude (Liegenschafts
verwaltung). Hierzu können auch
Anlagen zur regenerativen Energieer
zeugung errichtet und betrieben
werden. Die Übernahme dieser Auf
gaben durch den Zweckverband für
seine Mitgliedsgemeinden oder ande
rer Kommunen bedarf im Einzelfall
deren ausdrücklicherZustimmung.

II. Verfassung undVerwaltung

$ 5 Verbandsorgane

Die Organe des Zweckverbandes sind

1. dieVerbandsversammlung

2. derVerbandsvorsitzende

$6
Zusammensetzung

der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung besteht
aus dem Verbandsvorsitzenden und
den übrigen Verbandsräten. Sie um
fasst insgesamt 6 stimmberechtigte
Mitglieder. Die Gemeinde Haag ent
sendet 4 Verbandsräte, die Stadt
Creußen 2 Verbandsräte. Die gesetzli
chen Vertreter der Verbandsmitglie
der gehören der Verbandsversamm
lung kraft Amtes an (Art. 31 Abs. 2
KommZG).

(2) Jeder Verbandsrat hat einen Stellver
treter für den Fall seiner Verhinde
rung; Verbandsräte können nicht
Stellvertreter sein. Die Verbandsräte
und ihre Stellvertreter sind von den
Verbandsmitgliedern dem Verbands
vorsitzenden schriftlich zu benennen.
Beamte und Angestellte des Zweck
verbandes können nicht Mitglieder
derVerbandsversammlung sein.

(3) Fur Verbandsräte, die Kraft ihres
Amtes der Verbandsversammlung
angehören, endet das Amt als Ver
bandsrat mit dem Ende ihres kommu-
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nalen Wahlamtes; entsprechendes gilt
für ihre Stellvertreter. Die anderen
Verbandsräte und ihre Stellvertreter
werden durch Beschluss der Vertre
terorgane der Verbandsmitglieder
bestellt, und zwar für die Dauer der
Wahlzeit der Vertretungsorgane,
wenn Mitglieder dieser Organe be
stellt werden, andernfalls für sechs
Jahre. Die Bestellung nach Satz 2
kann durch Beschluss der Vertre
tungsorgane aus wichtigem Grund
widerrufen werden; sie ist zu widerru
fen, wenn ein Verbandsrat, der dem
Vertretungsorgan eines Verbandsmit
glieds angehört, vorzeitig aus dem
Wahlamt oder der Vertretungskörper
schaft ausscheidet. Die Verbandsräte
und ihre Stellvertreter üben ihr Amt
bis zum Amtsantritt der neuen Ver
bandsräte weiter aus.

$7
Einberufung der

Verbandsversammlung, Öffentlichkeit

(1) Die Verbandsversammlung tritt auf
schriftliche oder elektronische Einla
dung des Verbandsvorsitzenden
zusammen. Näheres regelt die Ge
schäftsordnung.

(2) Die Verbandsversammlung ist jähr
lich mindestens einmal einzuberufen.
Sie muss außerdem einberufen wer
den, wenn es ein Drittel derVerbands
räte oder ein Verbandsmitglied unter
Angabe der Beratungsgegenstände
beantragt.

$8
Sitzungen der Verbandsversammlung

(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die
Beratungsgegenstände der Verbands
versammlung vor. Er leitet die Sitzung
und handhabt die Ordnung während
der Sitzung.

(2) Die Vertreter der Aufsichts-, Fachbe
hörden und der Geschäftsleitung
haben das Recht, an den Sitzungen
beratend teilzunehmen. Auf Ihren
Antrag ist ihnen das Wort zu erteilen.
Die Verbandsversammlung kann
auch andere Personen hören.

$9
Beschlüsse undWahlen

in der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist be
schlussfähig, wenn sämtliche Ver
bandsräte ordnungsgemäß geladen
sind und die Mehrheit der Verbands
räte anwesend und stimmberechtigt
ist. Über andere als in der Einladung
angegebene Beratungsgegenstände
darf nur dann Beschluss gefasst wer
den, wenn alle Verbandsräte erschie
nen und mit einer Beschlussfassung
einverstanden sind.

(2) Wird die Verbandsversammlung
wegen Beschlussunfähigkeit, die
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nicht auf der persönlichen Beteili
gung der Mehrheit der Verbandsräte
beruht, innerhalb von vier Wochen
zum zweiten Mal zur Verhandlung
über denselben Gegenstand einberu
fen, so ist sie ohne Rücksicht auf die
Zahl der Erschienenen beschlussfä
hig; auf diese Folge ist in der zweiten
Ladung ausdrücklich hinzuweisen.

(3) Soweit das Gesetz über die kommuna
le Zusammenarbeit oder diese Ver
bandssatzung nicht etwas anderes
vorschreiben, werden die Beschlüsse
der Verbandsversammlung mit einfa
cher Mehrheit der Abstimmenden
gefasst; es wird offen abgestimmt.
Jeder Verbandsrat hat eine Stimme.
Bei Stimmengleichheit ist der Antrag
abgelehnt. Kein Verbandsrat darf sich
der Stimme enthalten; enthält sich ein
Verbandsrat trotzdem der Stimme, so
gehört er nicht zu den Abstimmen
den.

(4) Bei Wahlen gelten die Absätze 1 bis 3
entsprechend; die Vorschriften über
die persönliche Beteiligung finden
keine Anwendung. Es wird geheim
abgestimmt. Gewählt ist, wer mehr als
die Hälfte der abgegebenen gültigen
Stimmen erhält. Wird die Mehrheit im
ersten Wahlgang nicht erreicht, so
findet Stichwahl unter den beiden
Bewerbern mit den höchsten Stim
menzahlen statt. Bei Stimmengleich
heit in der Stichwahl entscheidet das
Los. Haben im ersten Wahlgang drei
oder mehr Bewerber die gleiche An
zahl von Stimmen erhalten, so ent
scheidet das Los, welche Bewerber in
die Stichwahl kommen. Hat ein Be
werber die höchste, zwei oder mehr
Bewerber die gleiche nächsthöhere
Stimmenzahl erhalten, so entscheidet
das Los, wer von diesen in die Stich
wahl mit dem Bewerber mit der höch
sten Stimmenzahl kommt.

(5) Die Beschlüsse und Wahlergebnisse
sind unter Angabe von Tag und Ort
der Sitzung, der Namen der anwesen
den Verbandsräte, der behandelten
Gegenstände und der Abstimmungs
ergebnisse (Stimmenverhältnis) in
ein Beschlussbuch einzutragen und
von dem Verbandsvorsitzenden und
dem Schriftführer zu unterzeichnen.
Als Schriftführer kann eine Dienst
kraft des Zweckverbandes oder eines
Verbandsmitglieds, soweit dieses
zustimmt, zugezogen werden. Weiter
hin kann der Schriftführer auch eine/
ein Bediensteter der VG Creußen
sein. Verbandsräte, die einem Be
schluss nicht zugestimmt haben,
können bis zum Schluss der Sitzung
verlangen, dass das in der Nieder
schrift vermerkt wird. Abschriften der
Niederschrift sind unverzüglich den
Verbandsmitgliedern zu übermitteln.

$10
Aufgaben der Verbandsversammlung

(1) Die Aufgaben des Zweckverbandes
werden von der Verbandsversamm
lung wahrgenommen, soweit nicht
nach dem Gesetz über die kommunale
Zusammenarbeit (KommZG), dieser
Satzung oder besonderen Beschlüs
sen der Verbandsversammlung der
Verbandsvorsitzende selbständig
entscheidet.

(2) Die Verbandsversammlung ist aus
schließlich zuständig für:

1. die Entscheidung über die Errich
tung und die wesentliche Erweite
rung der den Verbandsaufgaben
dienenden Einrichtungen;

2. die Beschlussfassung über den
Erlass, die Änderung oder die
Aufhebung von Satzungen und
Verordnungen;

3. die Beschlussfassung über die
Haushaltssatzungen, über die
Nachtragshaushaltssatzungen
und die Aufnahme von zusätzli
chen Krediten während der vor
läufigen Haushaltsführung;

4. die Beschlussfassung über den
Finanzplan und den Stellenplan;

5. die Feststellung der Jahresrech
nung oder des Jahresabschlusses
und die Entlastung;

6. die Wahl des Verbandsvorsitzen
den und seiner Stellvertreter, die
Bestellung der Mitglieder des
Werkausschusses und die Festset
zung von Entschädigungen;

7. die Bildung, Besetzung und Auflö
sung weiterer Ausschüsse;

8. der Erlass, die Änderung oder die
Aufhebung der Geschäftsordnung
für die Verbandsversammlung;

9. die Beschlussfassung über die
Änderung der Verbandssatzung,
die Auflösung des Zweckverban
des und die Bestellung von Ab
wick!ern;

10. die Beschlussfassung über den
Beitritt neuer Verbandsmitglieder
und die Veränderung des Versor
gungsgebietes.

$11
Rechtsstellung der Verbandsräte

(1) Die Verbandsräte sind ehrenamtlich
tätig.

(2) Verbandsräte, die Kraft ihres Amtes
der Verbandsversammlung angehö
ren, erhalten Auslagenersatz, insbe
sondere Reisekostenvergütung nach
den Sätzen der Stufe B des Bayeri
schen Reisekostengesetzes (Fahrkos
tenerstattung wie Angehörige der



Besoldungsgruppe A 11).

(3) Die bestellten Verbandsräte erhalten
außer dem genannten Auslagenersatz
eine Sitzungsgeldpauschale nach
Maßgabe einer Entschädigungssat
zung, die von der Verbandsversamm
lung beschlossen wird. Angestellte
und Arbeiter erhalten außerdem den
ihnen nachweislich entstandenen
Verdienstausfall ersetzt; selbständig
Tätige erhalten stattdessen eine pau
schalierte Verdienstausfallentschädi
gung. Die Entschädigung bedarf eines
Antrages. Soweit Sitzungen in der
Zeit nach 19.00 Uhr oder an Samsta
gen, Sonntagen oder gesetzlichen
Feiertagen stattfinden, wird für selb
ständig Tätige keine Verdienstausfall
entschädigung gewährt. Die Höhe der
in Satz 1 und 2 genannten Entschädi
gung setzt die Verbandsversammlung
fest.

$12
Wahl des Verbandsvorsitzenden

und des Stellvertreters

(1) Der Verbandsvorsitzende und sein
Stellvertreter werden von der Ver
bandsversammlung gewählt. Der
Verbandsvorsitzende soll nach Art. 35
Abs. 1 KommZG der gesetzliche Ver
treter eines Verbandsmitgliedes sein.
Nach Art. 35 Abs. 3 KommZG kann
hiervonabgewichenwerden.

(2) Ist der Verbandsvorsitzende nicht
ursprüngliches Mitglied der Ver
bandsversammlung, ändert dies nicht
die Anzahl der stimmberechtigten
Mitglieder der Verbandsversamm
lung nach $6Abs.1 Satz 2.

(3) Der Verbandsvorsitzende und sein
Stellvertreter werden auf die Dauer
von sechs Jahren, sind sie Inhaber
eines kommunalen Wahlamtes eines
Verbandsmitgliedes, auf die Dauer
dieses Amtes gewählt. Sie üben ihr
Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie
gewählt sind, bis zumAmtsantritt des
neugewählten Verbandsvorsitzenden
weiter aus.

$13
Zuständigkeit

des Verbandsvorsitzenden

(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den
Zweckverband nach außen.

(2) DerVerbandsvorsitzende vollzieht die
Beschlüsse der Verbandsversamm
lung und erledigt in eigener Zustän
digkeit alleAngelegenheiten, die nach
der Gemeindeordnung kraft Gesetzes
dem ersten Bürgermeister zukom
men. Ererfüllt die ihm imGesetz über
die kommunale Zusammenarbeit
zugewiesenenweiterenAufgaben.

(3) Näheres regelt die Geschäftsordnung,
insbesondere die Bewirtschaftungs-

befugnis unddie sonstigenBefugnisse
des Verbandsvorsitzenden.

(4) Durch besonderen Beschluss der
Verbandsversammlung können dem
Verbandsvorsitzenden unbeschadet
des $ 10 Abs. 1 weitere Angelegenhei
ten zur selbstständigen Erledigung
übertragenwerden.

(5) DerVerbandsvorsitzende kann einzel
ne seiner Befugnisse seinem Stellver
treterund laufendeVerwaltungsange
legenheitenDienstkräften des Zweck
verbandes übertragen.

(6) Erklärungen, durch die der Zweck
verband verpflichtet werden soll,
bedürfen der Schriftform oder müs
sen in elektronischer Form mit einer
dauerhaft überprüfbaren Signatur
versehen sein. Dies gilt nicht für stän
dig wiederkehrende Geschäfte des
täglichen Lebens, die finanziell von
unerheblicherBedeutung sind.

(7) Der Verbandsvorsitzende erlässt
anstelle der Verbandsversammlung
für den Zweckverband dringliche
Anordnungen und besorgt für diesen
unaufschiebbareGeschäfte.

$14
Rechtsstellung

des Verbandsvorsitzenden

Der Verbandsvorsitzende und sein Stell
vertreter sind ehrenamtlich tätig. Unbe
schadet des $ 11 erhält der Verbandsvor
sitzende für seine Tätigkeit nach $ 13 eine
Aufwandsentschädigung, ebenso der
Stellvertreter nach dem Maß seiner be
sonderen Inanspruchnahme. Die Ver
bandsversammlung setzt die Höhe dieser
Entschädigung durch Entschädigungs
satzung fest.

$15
Verwaltung und Geschäftsführung

Die Verwaltung des Zweckverbandes
erfolgt durch die Verwaltungsgemein
schaft Creußen. Über den der Verwal
tungsgemeinschaft zu zahlenden Kosten
ersatz ist eine Vereinbarung mit der Ver
waltungsgemeinschaft zu treffen.

III. Wirtschaftliche Haushaltsführung

$16
Anzuwendende Vorschriften

Für die Verbandswirtschaft gelten die
Vorschriften der Gemeindewirtschaft
entsprechend, soweit sich aus dem
KommZGnichts anderes ergibt.

$17
Haushaltssatzung

(1) Der EntwurfderHaushaltssatzung ist
den Verbandsmitgliedern rechtzeitig,
spätestens 1 Monat vor Beschlussfas-

sung zu übermitteln (Art. 41 Abs. 1
KommZG). Sie enthält die gesetzlich
für eine Haushaltssatzung nach der
Gemeindeordnung vorgesehenen
Bestandteile.

(2) Im Übrigen gelten die Vorschriften
der Bayerischen Gemeindeordnung
für die Haushaltssatzung und die
weitere Behandlung entsprechend.

$18
Deckung des Finanzbedarfs

(1) Der Zweckverband erhebt in seinem
Wirkungsbereich Beiträge und Ge
bühren nach den Vorschriften des
Kommunalabgabenrechts. Der Auf
wand des Zweckverbandes für den
Betrieb, die Unterhaltung und die
Erneuerung der Verbandsanlagen
und -einrichtungen einschließlich des
Aufwands für den Schuldendienst soll
durch die regelmäßigen Einnahmen
aus den Benutzungsgebühren und
den abgeschlossenen Wasserliefe
rungsverträgen gedeckt werden.

(2) Der durch Beiträge, Gebühren und
sonstige Einnahmen nicht gedeckte
Finanzbedarf wird auf die Verbands
mitglieder umgelegt. Hierzu kann
eine Investitionsumlage und eine
Betriebskostenumlage erhoben wer
den. Der Umlegungsschlüssel richtet
sich nach den Einwohnerzahlen am
30.06. des dem Haushaltsjahr voran
gegangenenJahres.

(3) Beim Abschluss von Wasserliefe
rungsverträgen (S 4 Abs. 2) können
zur Deckung des Herstellungs-, Er
weiterungs- oder Erneuerungsauf
wands auch einmalige Investitions
entgelte vereinbartwerden.

$19
Festsetzung und Zahlung der Umlagen

(1) Soweit Umlagen zu erheben sind, sind
diese in der Haushaltssatzung für das
jeweilige Haushaltsjahr festzusetzen.
Die Umlagesätze können während
des Haushaltsjahres nur durch eine
Nachtragshaushaltssatzung geändert
werden.

(2) Bei der Festsetzung derUmlagen sind
anzugeben:

a) Die Höhe des durch Zuschüsse,
Beiträge, Gebühren und Kredite
sowie sonstige Einnahmen nicht
gedeckten jeweiligen Finanzbe
darfs (Umlagesoll);

b) Die aufdie einzelnenVerbandsmit
glieder entfallende Einwohnerzahl
zum 30.6. des dem Haushaltsjahr
vorausgegangenenJahres (Bemes
sungsgrundlage),

c) der jeweilige Umlagebetrag je
Einwohner (Umlagesatz),
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d) die Gesamthöhe des jeweiligen
Umlagebetrages für jedes Ver
bandsmitglied.

(3) Die Umlagebeträge sind den einzel
nen Verbandsmitgliedern durch
schriftlichen Bescheid mitzuteilen
(Umlagebescheid). Aus dem Bescheid
muss hervorgehen, wie der Umlage
betrag berechnet wurde.

(4) Die Umlagen werden mit 1/4 ihrer
Jahresbeträge am 10. jedes dritten
Quartalmonats fällig. Abweichungen
können im Umlagebescheid festgelegt
werden. Werden die Umlagen nicht
rechtzeitig entrichtet, so können von
den säumigen Verbandsmitgliedern
Verzugszinsen gefordert werden.

(5) Sind die Umlagen bei Beginn des
Haushaltsjahres noch nicht festge
setzt, so kann der Zweckverband bis
zur Festsetzung vorläufige vierteljähr
liche Teilbeträge in Höhe der im abge
laufenen Haushaltsjahr zuletzt erho
benen Teilbeträge erheben. Nach
Festsetzung der Umlagen für das
laufende Haushaltsjahr ist über die
vorläufigen Zahlungen zum nächsten
Fälligkeitszeitpunkt abzurechnen.

$ 20
Kassenverwaltung

Die Kassenverwaltung wird durch die
Kasse der Verwaltungsgemeinschaft als
fremdes Kassengeschäft erledigt. Auf§ 15
dieser Verbandssatzung wird verwiesen.

$21
Jahresabschluss,Prüfung

(1) Der Verbandsvorsitzende legt die
Jahresrechnung der Verbandsver
sammlung innerhalb von sechs Mona
ten nach Abschluss des Rechnungs
jahres vor.

(2) Die Jahresrechnung und Haushalts
führung sind innerhalb von zwölf
Monaten nach Abschluss des Haus
haltsjahres örtlich zu prüfen. Die
Verbandsversammlung bedient sich
hierzu eines aus ihrer Mitte zu bilden
den Prüfungsausschusses. Dieser
besteht aus zwei Verbandsräten und
zwei Stellvertretern; die Verbandsver
sammlung bestellt ein Ausschussmit
glied zum Vorsitzenden.

(3) Nach der örtlichen Prüfung wird der
Jahresabschluss von der Verbands
versammlung festgestellt und über
die Entlastung beschlossen (Art. 40
KommzG i.V:m. Art.102 Abs. 3 GO).

(4) Der Verbandsvorsitzende veranlasst
daraufhin die überörtliche Rech
nungsprüfung durch das Staatliche
Landratsamt.

rv. Schlussbestimmungen

$22
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Die Satzungen und Verordnungen des
Zweckverbandes werden im Amts
blatt des Landkreises Bayreuth be
kanntgemacht. Die Verbandsmitglie
der weisen in der für die Bekanntma
chung ihrer Satzungen vorgesehenen
Form auf diese Bekanntmachung hin.
Die Satzungen und Verordnungen
können in der Geschäftsste11e des
Zweckverbandes bzw. in der Verwal
tung der Verwaltungsgemeinschaft
Creußen eingesehen werden.

(2) Sonstige öffentliche Bekanntmachun
gen des Zweckverbandes sind in
ortsüblicher Weise vorzunehmen. Die
Aufsichtsbehörde kann darüber hin
aus eine Veröffentlichung im Amts
blatt des Landkreises Bayreuth ver
anlassen.

$23
Auflösung

(1) Für die Änderung der Verbandsaufga
ben, den Austritt und den Ausschluss
von Verbandsmitgliedern und die
Auflösung des Zweckverbandes gel
tenArt. 44 bis 46 KommZG.

(2) Jedes Verbandsmitglied kann zum
Schluss eines Rechnungsjahres aus
dem Zweckverband austreten, wenn
die Verbandsversammlung mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der sat
zungsmäßigen Stimmenzahl zu
stimmt. Der Austritt muss mindestens
ein Jahr vorher schriftlich erklärt
werden; er bedarf einer Änderung der
Verbandssatzung und der Genehmi
gung der Aufsichtsbehörde. Das
Recht, aus wichtigem Grund zu kün
digen (Art. 44 Abs. 3 KommZG), bleibt
unberührt.

(3) Änderungen im Versorgungsgebiet
des Zweckverbandes bedürfen der
Zustimmung des jeweiligen Ver
bandsmitglieds und der Verbandsver
sammlung. Für die Herausnahme von
Ortsteilen eines Verbandsmitglieds
aus dem Versorgungsbereich (Teil
austritt) gilt § 2 Abs. 3 der Satzung
entsprechend.

(4) Findet eine Abwicklung statt, so ha
ben die beteiligten Gemeinden das
Recht, die auf ihrem Gebiet gelegenen
Gegenstände des Anlagevermögens
zum geschätzten Zeitwert zu über
nehmen. Im Übrigen ist das Vermö
gen nach Befriedigung der Gläubiger
an die Verbandsmitglieder unter
Anrechnung der übernommenen
Gegenstände nach dem Verhältnis der
von ihnen insgesamt entrichteten
lnvestitionsumlagebeträge zu vertei
len. Soweit das Vermögen die entrich
teten Investitionsbeträge übersteigt,
darf es nur für steuerbegünstigte
Zwecke verwendet werden.

(5) Scheidet ein Verbandsmitglied aus
dem Zweckverband aus, ohne dass
dadurch der Zweckverband aufgelöst
wird, so wird es mit dem Betrag abge
funden, den es bei der Auflösung
erhalten würde, wenn der Zweckver
band zum Zeitpunkt seines Ausschei
dens aufgelöst werden würde. Es hat
das Recht, die auf seinem Gebiet
gelegenen Gegenstände des Anlage
vermögens unter Anrechnung auf
seinen Abfindungsanspruch zum
geschätzten Zeitwert zu übernehmen.
Der Abfindungsanspruch wird drei
Jahre nach dem Ausscheiden, spätes
tens im Fall der Auflösung des Zweck
verbandes fällig. Die Beteiligten kön
nen für die Berechnung und Fälligkeit
des Abfindungsanspruches eine ab
weichende Regelung vereinbaren.

$24
Inkrafttreten

(1) Diese Verbandssatzung tritt am Tag
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung
vom 9. August 2016 in der derzeit
geltenden Fassung außer Kraft.

Haag, 13. Dezember 2023
Bernd Kasel
Verbandsvorsitzender

Erste Satzung zur Änderung der Bei
trags- und Gebührensatzung zur Ent
wässerungssatzung des Zweckverban
des zur Abwasserbeseitigung Truppach
tal

Die Verbandsversammlung des Zweck
verbandes zur Abwasserbeseitigung
Truppachtal hat am 7.12.2023 eine Erste
Satzung zur Änderung der Beitrags- und
Gebührensatzung zur Entwässerungssat
zung beschlossen. Die Satzung ist geneh
migungsfrei.

Sie wird nachstehend gern. Art. 24 Abs. 1
des Gesetzes über die kommunale Zusam
menarbeit - KommZG - (BayRS 2020-6-1-
I) bekannt gemacht.

Bayreuth, 13. Dezember 2023
Landratsamt
Böcher
Regierungsrat

Erste Satzung zur Änderung
der Beitrags- und Gebührensatzung

zur Entwässerungssatzung
des Zweckverbandes

zur Abwasserbeseitigung Truppachtal
(BGS-EWS; 1. Änd.)

Vom 7.12.2023
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Aufgrund der Artikel 5, 8 und 9 des Kom
munalabgabengesetzes - KAG - (BayRS
2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 24.7.2023 (GVBI. S. 385) erlässt der
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung
Truppachtal folgende

Erste Änderungssatzung zur Beitrags
und Gebührensatzung zur Entwässe
rungssatzung des Zweckverbandes zur
Abwasserbeseitigung Truppachtal:

$1

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur
Entwässerungssatzung des Zweckver
bandes zur Abwasserbeseitigung Trup
pachtal (BGS-EWS) vom 20.3.2017 (Amts
blatt und Kreisanzeiger des Landkreises
Bayreuth Nr. 6 vom 20. März 2017) wird
wie folgt geändert:

$10 Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fas
sung:

"Die Gebühr beträgt 2,35 € Euro je
Kubikmeter Abwasser."

$2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 in
Kraft.

Mistelgau, 7. Dezember 2023
Karl Lappe
Vorsitzender

Vom 5. Dezember 2023

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommu
nalabgabegesetzes erlässt der Zweckver
band zur Wasserversorgung der Seybot
henreuther Gruppe, nachfolgend Zweck
verband genannt, folgende Beitrags- und
Gebührensatzung zur Wasserabgabesat
zung:

$1
Beitragserhebung

Der Zweckverband erhebt zur Deckung
seines Aufwandes für die Herstellung der
Wasserversorgungseinrichtung einen
Beitrag.

$2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird erhoben für

1. bebaute, bebaubare oder gewerblich
genutzte oder gewerblich nutzbare
Grundstücke, wenn für sie nach $4
WAS ein Recht zum Anschluss an die
Wasserversorgungseinrichtung be
steht

oder

2. - auch aufgrund einer Sonderverein
barung - an die Wasserversorgungs
einrichtung tatsächlich angeschlosse
ne Grundstücke.

Gebieten

- bei bebauten Grundstücken auf
das 4-fache der beitragspflichtigen
Geschossfläche, mindestens je
doch 2000 m°

Beitrags- und Gebührensatzung zur
Wasserabgabesatzung des Zweckver
bandes zur Wasserversorgung der Sey
bothenreutherGruppe (BGS/WAS)

Die Verbandsversammlung des Zweck
verbandes zur Wasserversorgung der
Seybothenreuther Gruppe hat in ihrer
öffentlichen Sitzung am 4.12.2023 eine
neue Beitrags- und Gebührensatzung zur
Wasserabgabesatzung beschlossen. Die
Satzung ist genehmigungsfrei.

Sie wird nachstehend gern. Art. 24 Abs. 1
des Gesetzes über die kommunale Zusam
menarbeit -KommZG- (BayRS 2020-6-1-I)
bekannt gemacht.

Bayreuth, 13. Dezember2023
Landratsamt
Böcher
Regierungsrat

Beitrags- und Gebührensatzung
zurWasserabgabesatzung des

Zweckverbandes zurWasserversor
gung der Seybothenreuther Gruppe

(BGS/WAS)

$3
Entstehen der Beitragsschuld

(1) 'Die Beitragsschuld entsteht mit
Verwirklichung des Beitragstatbe
standes. 'Ändern sich die für die Bei
tragsbemessung maßgeblichen Um
stände im Sinne des Art. 5 Abs. 2a
KAG, entsteht die - zusätzliche - Bei
tragsschuld mit dem Abschluss der
Maßnahme.

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung
erlassen und ist der Beitragstatbe
stand vor dem Inkrafttreten dieser
Satzung erfüllt, entsteht die Beitrags
schuld erst mit Inkrafttreten dieser
Satzung.

$4
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt
des Entstehens der Beitragsschuld Eigen
tümer des Grundstücks oder Erbbaube
rechtigter ist.

$5
Beitragsmaßstab

(1) 'Der Beitrag wird nach der Grund
stücksfläche und der Geschossfläche
der vorhandenen Gebäude berechnet.
'Die beitragspflichtige Grundstücks
fläche wird bei Grundstücken von
mindestens 2000 m2 Fläche (übergro
ße Grundstücke) in unbeplanten

- bei unbebauten Grundstücken auf
2000 m2 begrenzt.

(2) 'Die Geschossfläche ist nach den
Außenmaßen der Gebäude in allen
Geschossen zu ermitteln. 'Keller
werden mit der vollen Fläche heran
gezogen. 'Dachgeschosse werden nur
herangezogen, soweit sie ausgebaut
sind. 'Gebäude oder selbstständige
Gebäudeteile, die nach der Art ihrer
Nutzung keinen Bedarf nach An
schluss an die Wasserversorgung
auslösen oder die an die Wasserver
sorgung nicht angeschlossen werden
dürfen, werden nicht herangezogen;
das gilt nicht für Gebäude oder Ge
bäudeteile, die tatsächlich einen Was
seranschluss haben. "Balkone, Log
gien und Terrassen bleiben außer
Ansatz, wenn und soweit sie über die
Gebäudefluchtlinie hinausragen.

(3) 'Bei Grundstücken, für die nur eine
gewerbliche Nutzung ohne Bebauung
zulässig ist, sowie bei sonstigen unbe
bauten, aber bebaubaren Grundstü
cken wird als Geschossfläche ein
Viertel der beitragspflichtigen Grund
stücksfläche in Ansatz gebracht.
'Grundstücke, bei denen die zulässige
oder für die Beitragsbemessung maß
gebliche vorhandene Bebauung im
Verhältnis zur gewerblichen Nutzung
nur untergeordnete Bedeutung hat,
gelten als gewerblich genutzte unbe
baute Grundstücke i. S. d. Satzes 1,
Alternative 1.

(4) 'Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit
der nachträglichen Änderung der für
die Beitragsbemessung maßgebli
chen Umstände, soweit sich dadurch
der Vorteil erhöht. 'Eine Beitrags
pflicht entsteht insbesondere,

im Fall der Vergrößerung eines
Grundstücks für die zusätzlichen
Flächen, soweit für diese bisher
noch keine Beiträge geleistet wor
den sind,

- im Falle der Geschossflächenver
größerung für die zusätzlich ge
schaffenen Geschossflächen sowie
im Falle des Absatzes 1 Satz 2 für
die sich aus ihrer Vervielfachung
errechnende zusätzliche Grund
stücksfläche,

- im Falle der Nutzungsänderung
eines bisher beitragsfreien Gebäu
des oder Gebäudeteils i. S. d. § 5
Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der
Nutzungsänderung die Vorausset
zungen für die Beitragsfreiheit
entfallen.
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(5) 'Wird ein unbebautes, aber bebauba
res Grundstück, für das ein Beitrag
nach Absatz 3 festgesetzt worden ist,
später bebaut, so wird der Beitrag
nach Abzug der nach Absatz 3 berück
sichtigten Geschossflächen und den
nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grund
stücksflächen neu berechnet. 'Dieser
Betrag ist nachzuentrichten. 'Ergibt
die Gegenüberstellung ein Weniger an
Geschossflächen, so ist für die Berech
nung des Erstattungsbetrages auf den
Beitragssatz abzustellen, nach dem
der ursprüngliche Beitrag entrichtet
worden ist.

$6
Beitragssatz

Der Beitrag beträgt
a) pro m2 Grundstücksfläche 1,89 Euro
b) pro m2Geschossfläche 14,81 Euro

$7
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Be
kanntgabe des Beitragsbescheides fällig.

§ 7a
Beitragsablösung

'Der Beitrag kann vor dem Entstehen der
Beitragspflicht abgelöst werden. 'Der
Ablösungsbetrag richtet sich nach der
voraussichtlichen Höhe des Beitrages.
'Ein Rechtsanspruch auf Ablösung be
steht nicht.

$8
Erstattung des Aufwands für

Grundstücksanschlüsse

(1) Der Aufwand für die Herstellung,
Anschaffung, Verbesserung, Erneue
rung, Veränderung, Stilllegung und
Beseitigung sowie für die Unterhal
tung der Grundstücksanschlüsse i. S.
d. § 3 WAS ist mit Ausnahme des Auf
wands, der auf die im öffentlichen
Straßengrund liegenden Teile der
Grundstücksanschlüsse entfällt, in
der jeweils tatsächlichen Höhe zu
erstatten.

(2) 'Der Erstattungsanspruch entsteht
mit Abschluss derjeweiligen Maßnah
me. 'Schuldner ist, wer im Zeitpunkt
des Entstehens des Erstattungsan
spruchs Eigentümer des Grundstücks
oder Erbbauberechtigter ist; mehrere
Schuldner (Eigentümer oder Erbbau
berechtigte) sind Gesamtschuldner.'§
7 gilt entsprechend.

(3) 'Der Erstattungsanspruch kann vor
seinem Entstehen abgelöst werden.
'Der Ablösungsbetrag richtet sich
nach der voraussichtlichen Höhe des
Erstattungsanspruchs. 'Ein Rechts
anspruch aufAblösung besteht nicht.

$9
Gebührenerhebung

Der Zweckverband erhebt für die Benut
zung der Wasserversorgungseinrichtung
Grundgebühren(§ 9a) und Verbrauchsge
bühren ( § 10).

§ 9a
Grundgebühr

(1) 'Die Grundgebühr wird nach dem
Nenndurchfluss (Q,) oder nach dem
Dauerdurchfluss (Q,) des verwende
ten Wasserzählers im Sinne von 19
WAS berechnet. 'Befinden sich auf
einem Grundstück nicht nur vorüber
gehend mehrere Wasserzähler im
Sinne des § 19 WAS, so wird die
Grundgebühr fürjeden dieserWasser
zähler berechnet. "Soweit Wasserzäh
ler nicht eingebaut sind, wird der
Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig
wäre, um die mögliche Wasserentnah
me messen zu können.

(2) Die Grundgebühr beträgt bei der
Verwendung von Wasserzählern mit
Nenndurchfluss

bis2,5m3/h
bis6m3/h
bis10m3/h

bei der Verwendung von Wasserzäh
lern mit Dauerdurchfluss

bis4m3/h
bis10m3/h
bis16m3/h

72,00 Euro/Jahr

144,00 Euro/Jahr

288,00 Euro/Jahr.

72,00 Euro/Jahr

144,00 Euro/Jahr

288,00 Euro/Jahr.

§ 10
Verbrauchsgebühr

(1) 'Die Verbrauchsgebühr wird nach der
Menge des aus der Wasserversor
gungseinrichtung entnommenen
Wassers berechnet, 'Die Gebühr be
trägt 2,43 Euro € pro Kubikmeter
entnommenen Wassers.

(2) 'Der Wasserverbrauch wird durch
geeichte Wasserzähler ermittelt. 'Er
ist durch den Zweckverband zu schät
zen, wenn

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden
ist, oder

2. der Zutritt zum Wasserzähler oder
dessen Ablesung nicht ermöglicht
wird, oder

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür
ergeben, dass der Wasserzähler
den wirklichen Wasserverbrauch
nicht angibt.

(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein
sonstiger beweglicher Wasserzähler
verwendet, so beträgt die Gebühr 3,65
Euro pro Kubikmeter entnommenen
Wassers.

$11
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit
derWasserentnahme.

(2) 'Die Grundgebühr entsteht erstmals
mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt
der betriebsfertigen Herstellung des
Anschlusses folgt; der Zweckverband
teilt dem Gebührenschuldner diesen
Tag schriftlich mit. 'Im Übrigen ent
steht die Grundgebühr mit dem Be
ginn eines jeden Tages in Höhe eines
Tagesbruchteils der Jahresgrundge
bührenschuld neu.

$12
Gebührenschuldner

( 1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeit
punkt des Entstehens der Gebühren
schuld Eigentümer des Grundstücks
oder ähnlich zur Nutzung des Grund
stücks dinglich berechtigt ist.

(2) Gebührenschuldner ist auch der
Inhaber eines auf dem Grundstück
befindlichen Betriebs.

(3) Gebührenschuldner ist auch die Woh
nungseigentümergemeinschaft.

(4) Mehrere Gebührenschuldner sind
Gesamtschuldner.

(5) Die Gebührenschuld ruht für alle
Gebührenschulden, die gegenüber
den in den Abs. 1 bis 4 genannten
Gebührenschuldnern festgesetzt
worden sind, als öffentliche Last auf
dem Grundstück bzw. dem Erbbau
recht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7
KAG).

§ 13
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

( 1) 'Der Verbrauch wird jährlich abge
rechnet. 'Die Grund- und die Ver
brauchsgebühr werden einen Monat
nach Bekanntgabe des Gebührenbe
scheides fällig.

(2) 'Auf die Gebührenschuld sind zum 15.
März, 15. Mai, 15. August und 15.
November jeden Jahres Vorauszah
lungen in Höhe eines Viertels des
Jahresverbrauchs der Jahresabrech
nung des Vorjahres zu leisten. 'Fehlt
eine solche Vorjahresabrechnung, so
setzt der Zweckverband die Höhe der
Vorauszahlungen unter Schätzung
des Jahresgesamtverbrauches fest.

§ 14
Mehrwertsteuer

Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsan
sprüchen und Gebühren wird die Mehr
wertsteuer in der jeweils gesetzlichen
Höhe erhoben.

$15
Pflichten der Beitrags- und

Gebührenschuldner
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Die Beitrags- und Gebührenschuldner
sind verpflichtet, dem Zweckverband für
die Höhe der Abgabe maßgebliche Verän
derungen unverzüglich zu melden und
über den Umfang dieser Veränderungen -
aufVerlangen auch unter Vorlage entspre
chender Unterlagen - Auskunft zu ertei
len.

$16
Inkrafttreten

(1) Die Satzung tritt am 1. Januar 2024 in
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 1.
August 2022 außer Kraft.

Weidenberg, 5. Dezember 2023
Reinhard Preißinger
Verbandsvorsitzender

Die Satzung für die öffentliche Wasserver
sorgung des Zweckverbandes zur Wasser
versorgung der Seybothenreuther Grup
pe (Wasserabgabesatzung - WAS- ) vom 1.
August 2022 (veröffentlicht im Amtsblatt
und Kreisanzeiger des Landkreises Bay
reuth Nr. 17/2022 vom 25. August 2022)
wird wie folgt geändert:

Zweite Satzung zur Anderung der Sat
zung für die öffentliche Wasserversor
gangseinrichtung des Zweckverbandes
zur Wasserversorgung der Seybothen
reuther Gruppe (Wasserabgabesatzung
- WAS-)

Die Verbandsversammlung des Zweck
verbandes zur Wasserversorgung der
Seybothenreuther Gruppe hat in ihrer
öffentlichen Sitzung am 4.12.2023 die
Zweite Änderungssatzung zur Wasserab
gabesatzung beschlossen. Die Satzung ist
genehmigungsfrei.

Sie wird nachstehend gem. Art. 24 Abs. 1
des Gesetzes über die kommunale Zusam
menarbeit -KommZG- (BayRS 2020-6-1-D)
bekannt gemacht.

Bayreuth, 13. Dezember2023
Landratsamt
Böcher
Regierungsrat

Zweite Satzung zur Änderung
der Satzung für die öffentliche

Wasserversorgungseinrichtung des
Zweckverbandes zurWasserversor
gung der Seybothenreuther Gruppe

(Wasserabgabesatzung - WAS-)

Vom 5. Dezember 2023

Aufgrund von Art. 26, Art. 34 Abs. 2 Nr. 2
des Gesetzes über die kommunale Zusam
menarbeit (KommZG)i. d. F. der Bekannt
machung vom 20. Juni 1994 (GVBI. S. 555;
1995 S. 98), BayRS 2020-6-1-I, das zuletzt
durch $ 8 des Gesetzes vom 24. Juli 2023
(GVBI. S. 385) geändert worden ist, und
Art. 23, Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 bis Abs.
4 der Gemeindeordnung (GO) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 22. Au
gust 1998 (GVBI. S. 796), BayRS 2020-1-1-
I, die zuletzt durch die S$ 2, 3 des Gesetzes
vom 24. Juli 2023 (GVBI. S. 385) geändert

worden ist, erlässt der Zweckverband zur
Wasserversorgung der Seybothenreuther
Gruppe folgende

Zweite Satzung zur Anderung der Sat
zung für die öffentliche Wasserversor
gungseinrichtung des Zweckverbandes
zur Wasserversorgung der Seybothen
reuther Gruppe (Wasserabgabesatzung
- WAS-)

$1

1. InS1 Abs. 1 Nr. 2 wird die Zahl ,"278"
gestrichen.

2. In § 4 Abs. 4 Satz 2 werden die Worte
"in begründeten Einzelfällen" gestri
chen.

3. § 9 wird wie folgt zu geändert:

3.1 § 9 Abs.1 wird gestrichen.

3.2 In$9 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort "Es"
ersetzt durch das Wort "Er".

3.3 In$9 Abs. 3 Satz 41. Halbsatz werden
nach dem Wort "geändert" die Worte
"oder soll ein weiterer Grundstück
sanschluss hergestellt" eingefügt.

3.4 Der bisherige Abs. 2 wird zu Abs. 1.

3.5 Der bisherige Abs. 3 wird zu Abs.2.

3.6 Der bisherige Abs. 4 wird zu Abs. 3.

3. 7 Der bisherige Abs. 5 wird zu Abs. 4.

4. § 13wird wie folgt geändert:

4.1 In$13 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem
Wort "Ablesen" die Worte "und zum
Wechseln" eingefügt.

4.2 In $13 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem
Wort "Wasserzähler" die Worte "zum
Erstellen von Geschossflächenauf
maßen" eingefügt.

5. In§ 15 Abs. 3 Satz 2 werden nach dem
Wort "Betriebsstörungen," die Worte
"bestehenden oder drohenden" ein
gefügt.

6. § 19 a wird gestrichen.

$2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 in
Kraft.

Weidenberg, 5. Dezember 2023
Reinhard Preilinger
Verbandsvorsitzender

Vierte Satzung zur Anderung der Ver
bandssatzung des Zweckverbandes zur
Wasserversorgung der Seybothenreut
herGruppe

Die Verbandsversammlung des Zweck
verbandes zur Wasserversorgung der
Seybothenreuther Gruppe hat in ihrer
öffentlichen Sitzung am 4.12.2023 die
Vierte Änderungssatzung zur Verbands
satzung beschlossen. Die Satzung ist
genehmigungsfrei.

Die Satzung wird nachstehend gern. Art.
24 Abs.1 des Gesetzes über die kommuna
le Zusammenarbeit -KommZG- (BayRS
2020-6-1-D) bekannt gemacht.

Bayreuth, 13. Dezember 2023
Landratsamt
Böcher
Regierungsrat

Vierte Satzung zur Änderung der
Verbandssatzung des Zweckverbandes

zur Wasserversorgung
der Seybothenreuther Gruppe

Vom 5. Dezember 2023

Aufgrund von Art. 18, Art. 19, Art. 26, Art.
34 Abs. 2 Nr. 2 und Art. 44 des Gesetzes
über die kommunale Zusammenarbeit -
KommZG - i. d. F. der Bekanntmachung
vom 20.Juni 1994 (GVBI. S. 555, 1995 S. 98,
BayRS 2020-6-1-I), das zuletzt durch $ 8
des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBI. S.
385) geändert worden ist, erlässt der
Zweckverband zur Wasserversorgung der
Seybothenreuther Gruppe folgende

Vierte Satzung zur Änderung der Ver
bandssatzung des Zweckverbandes zur
Wasserversorgung der Seybothenreut
herGruppe

$1

Die Verbandssatzung des Zweckverban
des zur Wasserversorgung der Seybot
henreuther Gruppe vom 19. Dezember
2014 (veröffentlicht im Amtsblatt und
Kreisanzeiger des Landkreises Bayreuth
Nr. 2/2015 vom 13. Februar 2015) wird wie
folgt geändert:

I.. $3RäumlicherWirkungskreis
a) In $3 Buchstabe a) wird die Zahl

"278" gestrichen.

II. § 21 Jahresabschluss, Prüfung
a) In Abs. 4 wird folgendes ergänzt:

"und über die Entlastung beschlos
sen."

b) Abs. 6 wird aufgehoben.

$2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 in
Kraft.

Weidenberg, 5. Dezember 2023
Reinhard Preißinger
Verbandsvorsitzender
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Aufgebot eines
Sparkassenbuches

Das nachstehend aufgeführte Sparkas
senbuch, ausgestellt von der Sparkasse
Bayreuth, ist verloren gegangen:

Konto-Nr.: 3710072129

Gemäß Art. 35 des Ausführungsgesetzes
zum BGB wird der gegenwärtige Inhaber
dieser Urkunde aufgefordert, binnen ei
ner Frist von

drei Monaten

seine Rechte unter Vorlage des Sparkas
senbuches bei der unterzeichneten Spar
kasse anzumelden.

Die Urkunde wird nach Fristablauf für
kraftlos erklärt.

Bayreuth, 14. Dezember 2023
Sparkasse Bayreuth
Der Vorstand

Erste Satzung zur Änderung der Allge
meinen Vorschrift im Sinne von Artikel
3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1370/2007') des Landkreises Bayreuth
über die Festsetzung des Deutschlandti
ckets einschließlich Ermäßigungsticket
als Höchsttarif

1. Anderungsatzung

Auf Grundlage von§ 8 Absatz 3 und § Sa
Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Personenbeför
derungsgesetzes (PBefG), Artikel 8 Absät
ze 1 und 2, Artikel 9 Absatz 1 des Gesetzes
über den öffentlichen Personennahver
kehr in Bayern (BayÖPNVG), Artikel 17
LKrO sowie Artikel 3 Absatz 2 in Verbin
dung mit Art. 2 Buchstabe D der Verord
nung (EG) Nr. 1370/2007 erlässt der Land
kreis Bayreuth die nachfolgende erste
Satzung zur Änderung der allgemeinen
Vorschrift zur Festsetzung des Deutsch
landtickets als Höchsttarif im allgemei
nen öffentlichen Personennahverkehr
(allgemeiner ÖPNV) und zur Gewährung
von Ausgleichsleistungen für finanzielle
Nachteile im Zusammenhang mit der
Beförderung von Fahrgästen mit einem
Deutschlandticket.

§ 1
Nr. 8.2 Satz 1 erhält folgende Fassung:
Diese allgemeine Vorschrift tritt mit Ab
laufdes 30. April 2024 außer Kraft.

$2
Diese Änderungssatzung tritt mit Wir
kung zum 1.1.2024 in Kraft

Bayreuth, 18. Dezember 2023
Landratsamt Bayreuth
Wiedemann
Landrat

'VERORDNUNG (EG) Nr.1370/2007 DES
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND
DES RATES vom 23. Oktober 2007 über
öffentliche Personenverkehrsdienste auf
Schiene und Straße und zur Aufhebung
der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und
(EWG) Nr: 1107/70 des Rates (ABI.L315/1)
in der Fassung der Verordnung (EU)
2016/2338 DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES vom
14. Dezember 2016 zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsicht
lich der Öffnung des Marktes für inländi
sche Schienenpersonenverkehrsdienste
(ABI. L 354/22).
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